
Der Rat der Stadt Siegen beschließt die Änderung der Betriebssatzung für den 
Eigenbetrieb der Stadt Siegen für Entwässerung vom 07. März 1997 wie folgt: 
 
§ 4  Werksausschuß  
 
Abs. 3, Buchstaben a) und b) 
 

a) Zustimmung zu Verträgen, wenn der Wert im Einzelfall den Betrag von 
150.000,00 € übersteigt, ausgenommen sind die Geschäfte der laufenden 
Betriebsführung und Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung, der 
Eigenbetriebsverordnung oder durch die Hauptsatzung der Zuständigkeit des 
Rates vorbehalten sind, 

 
b) Zustimmung zu Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 5 EigVO, sofern sie im 

Einzelfall 25.000,00 € überschreiten; ausgenommen sind Mehrkosten, die 
aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen bestehen. Werden 
Mehrausgaben ganz oder teilweise durch zweckgebundene Einnahmen 
gedeckt, so erhöht sich der v. g. Betrag entsprechend. 

 
 
§ 11  Stammkapital 
 
Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 25.564,69 €. 
 
 
§ 12  Wirtschaftsplan 
 
Abs. 2) 
Die Pflicht zur unverzüglichen Änderung des Wirtschaftsplanes richtet sich nach der 
Eigenbetriebsverordnung. 
Erheblich im Sinne des § 14 Abs. 2 a) EigVO ist grundsätzlich eine Abweichung von 
mehr als 250.000,00 €. 
 
 




